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KONTAKTE IMPRESSUM
Gemeindeverwaltung Kreuzau,
Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau 
Tel. 02422 507-0, Fax 02422 507-498 
Internet: www.kreuzau.de, E-Mail: buergermeister@kreuzau.de 
Info-Telefon der Gemeinde Kreuzau: 02422 507-200
Öffnungszeiten:  montags-freitags 8.30 – 12.00 Uhr  
 dienstags 13.30 – 16.00 Uhr  
 donnerstags 13.30 – 17.00 Uhr  
 und nach Vereinbarung
Hinweis: Das Sozial- und Grundsicherungsamt sowie das Steuer- 
amt sind mittwochs geschlossen.

Notrufnummern
Feuerwehr/Rettungsdienst:  112
Polizei Notruf  110
Polizeiwache Kreuzau 02422 50416-6312
Arztrufzentrale:   0180 50441-00
Ärztliche Notrufnummer:  116 117
Zahnärztlicher Notdienst:  0180 59867-00
Info-Zentrale für Vergiftungsfälle: 0228 192-40
Universitätsklinik Bonn
Tierärztlicher Notdienst: www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de.

Bezirksdienst Kreuzau  
Polizeihauptkommissar Pohl 02422 50416-6331
Bezirk: Kreuzau westlich der Bahn, Winden, Untermaubach, Ober-
maubach, Schlagstein, Bergheim, Bilstein, Langenbroich, Bogheim
Polizeihauptkommissar Nolden 02422 50416-6332
Bezirk: Kreuzau östlich der Bahn, Stockheim, Drove, Boich, Thum, 
Leversbach, Üdingen
Gemeinsame Sprechzeiten 
  mittwochs 12.00 – 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH
  Urbanusstr. 1, Kr-Winden 02422 9476-200
Nach Dienstschluss bei   
Versorgungsstörungen (Wasser) 02422 9476-220
Wasserversorgungszweck Perlenbach 02472 9916-0
Westnetz GmbH (RWE) Störung-Strom 0800 4112244
Westnetz GmbH (RWE) Störung-Gas 0800 0793427
St. Augustinus-Krankenhaus GmbH 02421 599-0
Krankenhaus Düren GmbH 02421 300
St. Marien Hospital 02421 805-0
Kreuz-Apotheke 0800 94000-00
Victoria-Apotheke 0800 523720-0
Schiedsperson 02422 504-154
Telefon-Seelsorge Düren-Heinsberg-Jülich  
  evangelisch 0800 111 01 11
  katholisch 0800 111 02 22

Sirenenalarm
Alarmierung der Feuerwehr 

3 x 15 Sekunden Heulton
Warnung vor Gefährdungen 

Neben der Alarmierung für die Feuerwehr, werden die Sirenen weiter- 
hin zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt:
1 Minute auf und abschwellender Heulton
Entwarnung: 1 Minute Dauerton

Machen Sie sich mit den Verhaltensregeln und 
den Alarmierungstönen der Sirenen vertraut. 

Unter www.kreuzau.de/112 
erhalten sie weitere Informationen.

Abfallentsorgung in der Gemeinde Kreuzau
Informationen zur Abfallentsorgung erhalten Sie 

im Internet unter www.kreuzau.de/abfall 
oder bei Ihrer Abfallberatung im Rathaus.

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Amts blattes: Der Bürger-
meister der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, 
Telefon 02422 507-0, Telefax 02422 507-498. Herausgeber und ver- 
antwortlich für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil:  
Porschen & Bergsch GbR Mediendienstleistungen, Am Roßpfad 
8, 52399 Merzenich, Telefon 02421 69796-40, Telefax 02421 
69796-59, www.porschen-bergsch.de.
Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an die Haus halte 
im Gemeinde gebiet verteilt. Das Amtsblatt ist im Einzel bezug durch den 
Verlag zum Preis von 0,40 € zzgl. Liefergebühr zu beziehen. Unverlangt 
eingesandtes Text- und Bildmaterial wird nicht zurückgesandt. 
Auflage 9.100 Exemplare. In unserem Hause gestaltete Anzeigen 
unterliegen dem Urheberrecht.

Werbung
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Am 15.05.2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 12.04.2022 bis 24.04.2022 übersandt worden sind, sind 
der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Für die Gemeinde Kreuzau werden vier Briefwahlvorstände gebildet. 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 14:00 Uhr im Rat-
haus Kreuzau, Bahnhofstrasse 7, 52372 Kreuzau zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses zusammen. Die Ermittlung und Feststellung 
des Briefwahlergebnisses sind ebenfalls öffentlich.
1.  Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln, die  
 im Wahlraum bereitgehalten werden. Jede wahlberechtigte  
 Person erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel  
 ausgehändigt.
2.  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personal- 
 ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sie sich  
 auf Verlangen über ihre Person ausweisen können.
3.  Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
4.  Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Der Stimm- 
 zettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
  a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na- 
   men der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen  
   Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei und sofern  
   sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser. Hat  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Kreuzau Nr. E 
30, Ortsteil Kreuzau, „Erweiterung der Lagerflächen Smurfit Kappa 
Rheinwelle“
I. Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Kreuzau hat in seiner Sitzung vom 05.04.2022 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan E 30, Ortsteil Kreuzau, „Er-
weiterung der Lagerflächen Smurfit Kappa Rheinwelle“, gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient dem Zweck zur Schaffung 
planungsrechtlicher Voraussetzungen am Gewerbestandort Lager-
kapazitäten für den papierverarbeitenden Betrieb „Smurfit Kappa 
GmbH“ zu schaffen. Im Zuge der Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keit ist eine Anpassung der Gebäudekubatur im betroffenen Geltungs-
bereich erfolgt; hier ist das Maß der baulichen Nutzung an die vor-
handene Nachbarbebauung angepasst worden. Der Bebauungsplan 
wurde gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt.
Abgrenzung des Planbereichs
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Orts-
lage Kreuzau. Im Norden grenzt der Geltungsbereich an die beste-
hende Wohnbebauung der Straße „Friedhofstraße“ und im Osten an 
die der Straße „Im Kämpchen“. Im Westen begrenzt die „Dürener 
Straße“ das Plangebiet. Im Süden grenzt der Geltungsbereich an die 
Gewerbefläche der Firma „Smurfit Kappa GmbH“. Der Geltungsbe-
reich ist im folgenden Planauszug rot abgegrenzt:

Der Bebauungsplan der Nr. E 30, Ortsteil Kreuzau, tritt mit dieser Be-
kanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan liegt ab sofort bei der Gemeindeverwaltung Kreu-
zau, Rathaus, Abteilung 2.1 – Bauleitplanung, Wirtschaftsförderung, 
Zimmer 353, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Die Dienststunden sind montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr, dienstags von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 13.30 
Uhr bis 17.00 Uhr.
II. Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffent-
lich bekanntgemacht.
Hinweis gem. § 44 Abs. 5 BauGB bezüglich der Geltendmachung 
von Entschädigungsansprüchen
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungsan-
sprüchen wegen eingetretener Vermögensnachteile nach den §§ 39 
- 42 BauGB und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB bezüglich der Frist für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB un-
beachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bauleitplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.
Hinweis gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bezüglich der Frist für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
Kreuzau vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kreuzau, den 11.04.2022
Der Bürgermeister
- Ingo Eßer -

Bekanntmachung
der Gemeinde Kreuzau

Wahlbekanntmachung
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   der Kreiswahlvorschlag ein Kennwort, so ist anstelle der  
   Bezeichnung -Parteilos- das Kennwort angegeben. Bei dem  
   Kreiswahlvorschlag einer Wählergruppe wird anstelle  
   der Bezeichnung -Parteilos- der Name der Wähler- 
   gruppe angegeben.
   Rechts von der Bezeichnung der Partei oder der Wähler- 
   gruppe oder des Einzelbewerbers/der Einzelbewerberin  
   befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung,
  b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be- 
   zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung  
   verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten  
   fünf Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und  
   links von der Parteibezeichnung befindet sich ein Kreis für  
   die Kennzeichnung.
 Ein Wähler, der / eine Wählerin, die des Lesens unkundig ist oder  
 aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner / ihrer Stimme  
 gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande- 
 ren Person bedienen. Die Hilfeleistung darf sich nur auf techni- 
 sche Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen  
 und geäußerten Wahlentscheidung beschränken und ist unzuläs- 
 sig, sofern sie unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die  
 die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wäh- 
 lers / der Wählerin ersetzt oder verändert oder ein Interessens- 
 konflikt der Hilfsperson besteht.
 Der Wähler / Die Wählerin gibt
 seine / ihre Erststimme in der Weise ab, dass er /sie auf dem  
 linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen  
 Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich  
 macht, welchem Bewerber/welcher Bewerberin die Stimme  
 gelten soll, und 
 seine / ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass er / sie auf dem  
 rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen  
 Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich  
 macht, welcher Landesliste die Stimme gelten soll. 
 Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlzelle  
 des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn- 
 zeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt  
 werden kann, wie er/sie gewählt hat. 
 Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des  
 Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat  
 Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.  Wähler / Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an  
 der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk die- 
 ses Wahlkreises oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde- 
 behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm- 
 zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be- 
 schaffen und seinen / ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im  
 verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe- 
 nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag  
 angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl- 
 tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an- 
 gegebenen Stelle abgegeben werden.
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 LWahlG).
Nach § 107a des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe von bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe belegt, wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne eine geäußer-
te Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist nach § 107a Absatz 3 des Strafgesetzbuches strafbar.
Kreuzau, den 19.04.2022
Der Bürgermeister
i.V. -Reinhard Theisen-
   Beigeordneter

Die Genossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Fische-
reibezirks Kreuzau hat am 06.04.2022 die Jahresrechnung 2019, 
2020 und 2021 festgestellt und dem Vorstand sowie dem Kassen-
führer einstimmig Entlastung erteilt.
Der Beschluss über die Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 werden bis zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses 2022 in den Geschäftsräumen des 
1. Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft in der Burg in Unter-
maubach, Burgplatz 6, 52372 Kreuzau  während der Dienststunden 
(montags bis donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr nach Vor-
anmeldung) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Kreuzau, den 12.04.2022
Der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft:
gez. Mariano Graf von Spee

Die Genossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Fische-
reibezirks Kreuzau hat am 06.04.2022 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen.
Der Beschluss über die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich  
bekanntgemacht.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahre 2022 und 2023  wird 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022  in den Geschäfts-
räumen des 1. Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft in der 
Burg in Untermaubach am Burgplatz 6, 52372 Kreuzau  während der 
Dienststunden (montags bis donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr nach Voranmeldung) zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Kreuzau, den 12.04.2022
Der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft:
gez. Mariano Graf von Spee

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, 21.04.2022
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Telefon: 0221/147 - 2033
Flurbereinigung Soller-Frangenheim 
Az.: 33.43 -5 11 01-
Vorzeitige Ausführungsanordnung
Im Flurbereinigungsverfahren Soller-Frangenheim, Kreise Düren und 
Euskirchen, Rhein-Erft-Kreis sowie Städteregion Aachen, wird hier-
mit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nach-
trages 1 gemäß §§ 61, 63 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in 
der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet.
1. Am 01.06.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan und seinem  
 Nachtrag 1 vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des  
 bisherigen, das heißt, die im Flurbereinigungsplan und seinem  
 Nachtrag 1 enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sons- 
 tigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse  
 tritt in Kraft.
2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich  
 der Rechte an den alten Grundstücken und hinsichtlich der diese  
 Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgeho- 
 ben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich  
 gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grund- 
 stücken ruhen, gehen nach Maßgabe der Festsetzungen im  
 Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 auf die in deren 

Bekanntmachung der Fischereige-
nossenschaft des gemeinschaftlichen 

Fischereibezirks Kreuzau 

Bekanntmachung der Fischereige-
nossenschaft des gemeinschaftlichen 

Fischereibezirks Kreuzau 

Flurbereinigung Soller-Frangenheim 
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örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Absatz 
1 FlurbG).
3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an  
 den durch den Flurbereinigungsplan und seinen Nachtrag 1  
 ausgewiesenen neuen Grundstücken erfolgte bereits durch die  
 vorläufige Besitzeinweisung vom 07.07.2016 mit Überleitungs- 
 bestimmungen und die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen  
 Besitzeinweisung vom 11.07.2019 bzw. durch besondere Ver- 
 einbarung. Für die Flurstücke, für die noch keine Regelung  
 durch Erlass einer vorläufigen Besitzeinweisung oder durch be- 
 sondere Vereinbarungen erfolgt ist, gehen Besitz, Verwaltung und  
 Nutzung mit dem Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechts- 
 zustandes (siehe Ziffer 1.) auf die Empfänger über.
4. Die Veränderungssperren des § 34 FlurbG gelten bis zur Unan- 
 fechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes fort.
5. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen  
 Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, kön- 
 nen mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei  
 der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33- folgende Festsetzungen  
 gemäß § 71 FlurbG beantragt werden:
 a) Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden  
  Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2  
  FlurbG),
 b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger  
  Ausgleich infolge eines Wertunterschiedes zwischen dem  
  alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Absatz 1 FlurbG),
 c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Er- 
  schwernis der Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70  
  Absatz 2 FlurbG).
Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der 
Antrag zu c) kann nur vom Pächter gestellt werden.
Gründe
Der Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung ist gemäß § 63 
FlurbG zulässig und gerechtfertigt, weil die Bezirksregierung Köln 
als Flurbereinigungsbehörde den verbliebenen Widerspruch der 
Spruchstelle für Flurbereinigung vorgelegt hat und aus einem län-
geren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und 
seines Nachtrages 1 den meisten Beteiligten des ca. 352 ha großen 
Flurbereinigungsverfahrens voraussichtlich erhebliche Nachteile er-
wachsen würden.
Die Verfahrensteilnehmer haben auf Grund der vorläufigen Besitz-
einweisung vom 07.07.2016 und der Ergänzungsanordnung zur 
vorläufigen Besitzeinweisung vom 11.07.2019 sowie über beson-
dere Vereinbarung bereits Besitz und Nutzung der neuen Grundstü-
cke angetreten. Dagegen haben sie bislang keine Verfügungsgewalt 
über die neuen Grundstücke, um diese beispielsweise ganz oder 
teilweise veräußern oder belasten zu können.
Da die Flurbereinigungsbehörde verpflichtet ist, die Zeit zwischen 
dem Antritt von Besitz und Nutzung und dem Eintritt des neuen 
Rechtszustandes möglichst kurz zu halten, ist es notwendig, den 
Verfahrensteilnehmern durch die vorzeitige Ausführungsanord-
nung die volle rechtliche Verfügungsgewalt über ihre Abfindungs-
grundstücke zu verschaffen, zumal nur ein Widerspruch gegen den 
Nachtrag 1 anhängig ist. Dieser Widerspruch rechtfertigt nicht den 
weiteren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und 
seines Nachtrages, zumal der Widerspruch nach Auffassung der 
Flurbereinigungsbehörde nicht begründet ist. Auch wenn dem ver-
bliebenen Widerspruch abgeholfen werden müsste, sind gravieren-
de Änderungen der im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1  
verfügten Landabfindungen nicht zu erwarten.
Endgültige und nicht abänderbare Verhältnisse werden durch die 
vorzeitige Ausführungsanordnung nicht geschaffen, weil auch nach 
deren Erlass der Flurbereinigungsplan geändert werden kann und 
diese Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung 
festgesetzten Stichtag zurückwirkt (§§ 63 und 64 FlurbG). Nach 
den §§ 79 Absatz 2 und 82 FlurbG ist eine Grundbuchberichtigung 
der durch Rechtsbehelf berührten Flächen nicht zulässig. Unabän-
derliches kann durch die Empfänger der neuen Abfindungsflächen 

nicht geschaffen werden, weil die Veränderungssperren des § 34 
FlurbG bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes fortgel-
ten. Durch diese gesetzlichen Vorschriften ist der gesetzliche Abfin-
dungsanspruch der Widerspruchsführerin im Sinne des § 44 FlurbG 
auch weiterhin gewahrt. Insbesondere ist gewährleistet, dass die 
von der Widerspruchsführerin angestrebte Planänderung auch nach 
Erlass dieses Verwaltungsaktes durchgeführt werden kann.
Nach alledem entspricht es pflichtgemäßem Ermessen, diese vor-
zeitige Ausführungsanordnung zu erlassen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besu-
cher auf der Homepage der Bezirksregierung Köln unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html.
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektroni-
schen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die 
elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit 
bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben 
werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden soll-
te, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.
Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 08.10.2021 (BGBl. I S. 4650), wird die sofortige Vollzie-
hung des vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, 
dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende  
Wirkung haben.
Gründe
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung gemäß § 80 Ab-
satz 2 Nr. 4 VwGO vor. Nach der genannten Vorschrift kann die soforti-
ge Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse 
oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten liegt. Die bereits 
oben dargelegte Dringlichkeit der vorzeitigen Ausführungsanordnung 
rechtfertigt zugleich den Sofortvollzug. Soweit es dafür ergänzend 
einer Abwägung des öffentlichen Interesses oder des besonderen 
Interesses von Beteiligten an dem Sofortvollzug und des privaten In-
teresses an der Aufrechterhaltung der aufschiebenden Wirkung des 
Rechtsbehelfes bedarf, ist Folgendes hervorzuheben:
Durch die seit Juli 2016 verfügten vorläufigen Besitzeinweisungen 
sind die Verfahrensteilnehmer frühzeitig in den Genuss der von dem 
Flurbereinigungsverfahren zu erwartenden Vorteile gelangt. Durch 
sie war die mit der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes 
erstrebte Verbesserung der Agrarstruktur (Minderung unterneh-
mensbedingter Nachteile) schon vorweg tatsächlich ausgeführt. 
Diese Neueinteilung ist nunmehr mit der vorzeitigen Ausführungs-
anordnung neuer Rechtszustand. Besitzlage und neue Eigentums-
lage werden in Übereinstimmung gebracht, um den einzelnen Teil-
nehmern zu ermöglichen, von dem neuen Eigentum auch alsbald 
tatsächlich Gebrauch machen zu können. Angesichts dieser Zielset-
zung liegt es im überwiegenden Interesse der Mehrzahl der Flur-
bereinigungsteilnehmer, die keinen Rechtsbehelf gegen den Flurbe-
reinigungsplan und seinen Nachtrag 1 bzw. eventuell gegen diese 
vorzeitige Ausführungsanordnung erhoben haben, nicht nur Besitzer, 
sondern auch Eigentümer der neu zugeteilten Flächen zu werden. 
Ebenso liegt es im öffentlichen Interesse, den neuen Planzustand 
alsbald auch rechtlich herbeizuführen. Das Auseinanderfallen von 



Die Gemeinde Kreuzau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen/eine

Sachbearbeiter/in für Tourismus und Wirtschaftsförderung 
(m,w,d)

(Vollzeit, bis EG 9a TVöD)

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Kreuzau unter https://www.kreuzau.de/stellenangebote.

Ende der Bewerbungsfrist: 31.05.2022 

Dienstleistungen
rund um Haus und Garten

www.catchwork.info

52399 Merzenich
Tel. 0178 3538525
Tel. 02421 34 357
info@catchwork.info

• Entrümpelungen
• Haushaltsauflösungen
• Haus- & Gartenrenovierungen
• Schrott- & Altmetallabholungen
• Umzüge
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• Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite  
 www.justiz.de. 
Im Auftrag
(LS)
gez. Kopka
Ltd. Regierungsvermessungsdirektor
Hinweise:
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-
Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flur-
bereinigungsverfahren/soller_frangenheim/index.html 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der 
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abtei-
lung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur 
Verfügung gestellt.

Besitz und Eigentum erschwert den Rechtsverkehr. Dabei nehmen 
diese Nachteile umso mehr zu, je länger die Diskrepanz zwischen 
dem Grundbuchstand und der neuen Feldeinteilung dauert.
Demgegenüber ist eine schwerwiegende Belastung der verbliebe-
nen Widerspruchsführerin nicht zu besorgen. Ihr schutzwürdiges 
Interesse wird nicht in unzumutbarer Weise hinten angestellt, denn 
eine Gefährdung ihres Anspruches auf wertgleiche Landabfindung 
im Sinne des § 44 Absatz 1 FlurbG ist nicht gegeben. Wie bereits 
oben dargelegt, lässt die Bestimmung des § 63 Absatz 2 FlurbG 
Änderungen des vorzeitig ausgeführten Flurbereinigungsplanes und 
seines Nachtrages 1 ausdrücklich zu. Die aufgrund des ursprüng-
lichen Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 vollzoge-
nen Planfestsetzungen werden im Falle einer späteren Änderung in 
rechtlicher Hinsicht so behandelt, als wären sie nicht gegeben. Spä-
tere Änderungen des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 
1 wirken vielmehr in rechtlicher Hinsicht auf den in der vorzeitigen 
Ausführungsanordnung festgesetzten Tag, hier also den 01.06.2022 
zurück.
Auch vermögen mögliche Befürchtungen der Widerspruchsführerin, 
im Falle des vollzogenen Eigentumsübergangs würden ihr unzumut-
bare Härten auferlegt, die Rechtmäßigkeit einer sofortigen Vollzie-
hung nicht beeinträchtigen. Es gelten gemäß § 34 FlurbG bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Veränderungssperren, 
welche insbesondere vollendete Tatsachen zu Lasten der Wider-
spruchsführerin verhindern wie auch Beweise für das anhängige 
Rechtsbehelfsverfahren sichern sollen. 
Diese allgemeinen Vollziehungsinteressen überwiegen die Interes-
sen der Widerspruchsführerin an der aufschiebenden Wirkung des 
von ihr möglicherweise gegen diese vorzeitige Ausführungsanord-
nung eingelegten Rechtbehelfes.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Absatz 5 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden bei dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Personen versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektro-
nischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) 
vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der derzeit gültigen Fassung.
Hinweise:
• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt wer- 
 den sollte, würde deren Verschulden der vollmachtgebenden  
 Person zugerechnet werden.



8 Gemeinde Kreuzau · Amtsblatt · Nr. 4/2022

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Rat der Gemeinde Kreuzau hat in seiner 9. Sitzung am 05. April 
2022 folgende wesentliche Beschlüsse gefasst, über die ich Sie in-
formieren möchte:
Bedarfsermittlung einer Schulentwicklungsplanung
Die Stadt Nideggen beabsichtigt, insbesondere für die eigenen 
Grundschulen eine Schulentwicklungsplanung durch ein externes 
Fachbüro durchführen zu lassen. Da überlegt wird, diese Schul-
entwicklungsplanung auch auf den Bereich der Sekundarschule 
auszuweiten, hat der Bürgermeister der Stadt Nideggen über den 
Schulverband der Sekundarschule Kreuzau-Nideggen, in dem so-
wohl die Stadt Nideggen als auch die Gemeinde Kreuzau vertreten 
sind, angefragt, ob auch die Gemeinde Kreuzau sich an der Schul-
entwicklungsplanung beteiligen würde. Der Rat hat einstimmig eine 
solche Planung durch ein externes Fachbüro abgelehnt und darauf 
hingewiesen, dass seitens der Verwaltung jährlich eine aussage-
kräftige Übersicht der Schülerzahlen erstellt werde.
Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur Klima- 
neutralität 2035
Der Rat hat einstimmig beschlossen, das Klimaziel des Kreises 
Düren, bis 2035 klimaneutral zu werden, anzuerkennen und Maß-
nahmen zu ergreifen, um dieses Ziel nach Kräften zu unterstützen. 
Gefasst wurde dieser Beschluss aufgrund des Antrages der Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen, die sich auf den entsprechenden Be-
schluss des Kreistages vom 23.06.2020 bezogen haben. In der Vor-
lage der Verwaltung wurde ausgeführt, dass die Gemeinde Kreuzau 
auch in der Vergangenheit dem Klimaschutz bei Bau- und Sanie-
rungsprojekten bereits einen hohen Stellenwert beigemessen hat.
Klimaschutzprogramm 100 x 100 – Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat den Antrag gestellt, er-
gänzend zum Klimaschutzprogramm des Kreises Düren 1.000 x 1.000 
ein eigenes Klimaschutzprogramm 100 x 100 für die Jahre 2023 und 
2024 aufzulegen. Hierdurch sollte der Anreiz gesteigert werden, den 
notwendigen Ausbau regenerativer Energien umzusetzen. Grundsätz-
lich wurde von allen Fraktionen dem Ansinnen der Antragstellerin 
zugestimmt, Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung vorzunehmen. 
Jedoch wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt mit der Begründung, 
dass ein zusätzlicher Zuschuss von 100 Euro nicht entscheidungs-
relevant für den Bau entsprechender Anlagen sein werde.
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans E30, 
Ortsteil Kreuzau, „Erweiterung der Lagerflächen Smurfit Kappa 
Rheinwelle“
Der Rat hat auf Antrag hin bereits 2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. E 30 eingeleitet und die Durchführung der Beteili-
gungsverfahren beschlossen. Die Firma Smurfit Kappa Rheinwelle 
(SKR) beabsichtigt, ihre Lagerflächen an der vorhandenen Betriebs-
stätte in nördlicher Richtung parallel zur Dürener Straße und über 
die Straße „Im Kämpchen“ hinaus zu erweitern. Weil hierbei auch 
ein Teil einer bislang als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen 
Fläche beansprucht wird, haben bereits frühzeitig Anwohner/-innen 
Bedenken zum Vorhaben angemeldet. In der Folge kam es zu einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung seitens der SKR sowie zum 
Meinungsaustausch in diversen Abstimmungsgesprächen zwischen 
Firmenleitung, Anwohner/-innen und Verwaltung bzw. Politik. Die 
SKR hat im Nachgang zu den dann planungsrechtlich vorgeschrie-
benen Beteiligungsverfahren aufgrund der eingegangenen Stellung-
nahmen den Planentwurf an diversen Stellen angepasst und dabei 
insbesondere im Hinblick auf Kubatur und Hallenhöhe den Einwen-
dungen Rechnung getragen. 
Der Gemeinderat hatte nunmehr unter Würdigung des Gesamtsach-
verhalts die unterschiedlichen Belange zu bewerten und zu gewichten, 
um unter Beachtung der städtebaulichen Planungsziele und durch in 

Einklang bringen der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen eine Abwägungsentscheidung zu treffen. 
Wesentlicher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
ist neben zeichnerischer Darstellung und textlicher Begründung ein 
Durchführungsvertrag. Hierin ist die Übernahme sämtlicher Kosten, 
die im Rahmen der Planung anfallen, die Verpflichtung zur Durch-
führung des Vorhabens innerhalb einer angemessenen Frist, der 
Ausschluss der Nutzung der neu entstehenden Fläche als Produk-
tionsstätte, die Regelung zur Nutzung der neu anzulegenden Um-
fahrung für Fuß- und Radverkehr, die Verlagerung der Stärkeanlie-
ferung in das Gebäude hinein zur Minimierung der Lärmemissionen, 
eine Begrünung der nördlichen Fassade der neuen Lagerhalle sowie 
die Beteiligung an einer ökologischen Ausgleichsmaßnahme im Ge-
meindegebiet geregelt. Der Rat hat dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit einer Mehrheit von 23 zu 9 Stimmen zugestimmt. 
Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgt in der April-
Ausgabe des Amtsblattes.
Unterstützung der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch 
angemessene Geschwindigkeiten“
Sicherheit, Lärmschutz, Schadstoffreduzierung… – viele Gründe 
sprechen dafür, eine Geschwindigkeit von 30 km/h zur Regelge-
schwindigkeit in zentralen Bereichen der Städte und Gemeinden zu 
machen. Bislang sind die Möglichkeiten von Städten und Gemeinden 
jedoch sehr eingeschränkt, wenn sie Tempo 30 für weitere Stra-
ßenabschnitte festlegen wollen. Die öffentliche Diskussion findet in 
vielen Städten und Gemeinden statt. Mehrere Städte haben nun eine 
Initiative gestartet, mit der Bund und Länder den Kommunen Rege-
lungsmöglichkeiten zugestehen sollen, die weitergehen als bisher. 
Dieser von Bürgermeister/-innen mehrerer Großstädte angestoße-
nen Initiative haben sich zwischenzeitlich viele weitere Stadt- und 
Gemeinderäte angeschlossen und unterstützen die Erklärung. Der 
Rat der Gemeinde Kreuzau hat sich ebenfalls einstimmig dafür aus-
gesprochen, diese Initiative zu unterstützen.

Nächste Masterplanstufe setzt 1,7 Mio. Euro-Invest um
Der „Masterplan Kreuzau“ geht in die nächste Etappe: Im Ortskern 
von Kreuzau wird die Park- und Spielplatzanlage zwischen Teich-
straße und der Straße „Auf der Tuchbleiche“ komplett neugestaltet. 
In diesen Tagen rollen die Baumaschinen an und bereiten alles für 
eine Neugestaltung vor. 

Im Rahmen der Aufstellung des Masterplans Kreuzau wurde der 
sich großer Beliebtheit erfreuende Spielplatz an der Tuchbleiche 
mit der über den Mühlenteich erreichbaren Parkanlage als kleiner 
Rohdiamant ausgemacht. Hier schlummert viel ungenutztes Poten-
zial mit hoher Aufenthaltsqualität, das zum Verweilen, Entspannen 
und Spielen einlädt. Mit den beiden Gewässerläufen „Spich“ und 
Mühlenteich durchfließt ein für Kreuzau und die gesamte Region 
bedeutendes Element durch das Gelände, jedoch ohne, dass es 
konkret inszeniert ist und daher auch kaum wahrgenommen wird. 
Der Spielplatz wird stark besucht, ist jedoch im Hinblick auf Qualität 
der Spielmöglichkeiten für Kinder, als auch hinsichtlich ausreichend 
attraktiver Verweilmöglichkeiten optimierbar. Im weiteren Gelände 
sind Grünflächen zugewachsen und nicht nutzbar. Diese Aspekte mit 
der besonderen Topographie des Geländes und dem vorhandenen 
Baumbestand waren für die Landschaftsplaner eine besonders reiz-
volle Aufgabe. Die ersten Entwürfe stammen dabei aus der Feder der 
Planungsbüros MWM aus Aachen sowie Reepel Schirmer aus Düren. 

Baubeginn am Spiel- und Erholungs-
park Mühlenteich/Tuchbleiche

Informationen der Gemeinde Kreuzau 
mitgeteilt von Bürgermeister Ingo Eßer
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Online-Beteiligung zur  
Aufwertung von Hauptstraße  

und Bahnhofstraße am 14.05.2022

In zwei intensiven Bürgerbeteiligungen, die vor Ort auf dem Gelände 
stattgefunden haben, wurden wertvolle Erkenntnisse, Wünsche und 
Anregungen aus der Bürgerschaft und von Kindern und Jugendli-
chen gewonnen und in die Planung aufgenommen.
Die Aufteilung der Nutzungen in der Fläche bleiben überwiegend er-
halten, jeder Bereich bekommt jedoch ein gänzlich neues Gesicht. 
Der Spielplatz wird mit neuen, attraktiven und altersgerechten Spiel-
geräten ausgestattet, darunter auch ein Wasserspiel und ein barrie-
refreies Spielgerät. Ebenso werden die Wege neu gepflastert und 
die Brücken über den „Spich“ durch neue ersetzt, jedoch bleibt die 
grundsätzliche Wegeführung wie bisher erhalten und wird darüber 
hinaus in heute brachliegende Flächen erweitert. Die neuen Brücken 
werden dabei mit einer Carbon- statt einer konventionellen Stahl-
bewehrung versehen. Zudem werden zahlreiche Sitz- und Verweil-
möglichkeiten geschaffen und hochwertige Fahrradbügel errichtet. 
In den Grünflächen werden ökologisch wertvolle und klimaresiliente 
Pflanzen und Bäume gepflanzt. Als weitere Besonderheit werden 

im Gewässer „Spich“ Natursteine eingelassen, über die man das 
Gewässer spielend queren kann und somit auch das für Kreuzau 
und die Historie des Ortes so zentrale Element Wasser „erlebbar“ 
gemacht wird.
Im Beisein von Bürgermeister Ingo Eßer, Vertretern von Politik und 
Gemeindeverwaltung, Corinna Joppien vom Dorfmanagement, den 
Landschaftsarchitekten Michael Reepel und Michel Schirmer sowie 
der bauausführenden Firma Bauservice Schröder aus Simmerath 
wurde der offizielle „Spatenstich“ vollzogen. „Es braucht anspre-
chende Spiel- und Grünflächen in Kreuzau, insbesondere für unsere 
Kinder und Familien. Mit der Neugestaltung schaffen wir ein grü-
nes Highlight, einen Premiumspielplatz mit höchster Aufenthalts-
qualität“, so der Bürgermeister. Die Baumaßnahme soll im Winter 
2022/2023 abgeschlossen werden.

Die Neugestaltung des „Erlebnisraums Mühlenteich“ wird aus dem 
Städtebauförderungsprogramm „Aktive Zentren“ zu 70 % durch 
Bund und Land gefördert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 
1,7 Mio. Euro.

Die Umgestaltung und Aufwertung von Hauptstraße und Bahnhof-
straße im Hinblick auf Funktion und Aufenthaltsqualität ist eine der 
größeren Maßnahmen aus dem Masterplan. 
Die mit Städtebaufördermitteln des Landes NRW geförderte Bau-
maßnahme wurde von Beginn an unter starker Beteiligung der Öf-
fentlichkeit entwickelt, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, 
Gewerbetreibenden, Dienstleisterinnen und Dienstleister sowie aller 
Nutzenden bei der Neugestaltung zu berücksichtigen.
Im Frühjahr 2021 fand eine Online-Beteiligung statt, bei der alle In-
teressierten Anregungen zur Aufwertung mitteilen konnten. Im wei-
teren Maßnahmenverlauf wurde ein Wettbewerbsverfahren durch-
geführt, bei dem sich verschiedene Planungsbüros beteiligt und 
Entwürfe eingereicht haben. 
Im nun folgenden nächsten Schritt werden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Abteilung Bauleitplanung und Wirtschaftsförde-
rung den Siegerentwurf, die weitere Planung sowie zwei Varianten 
zur Verlängerung der Hauptstraße/ K39 direkt vor Ort auf der Haupt-
straße erläutern.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am 14.05.2022 zwi-
schen 12:00 und 15:00 Uhr zur Hauptstraße in Kreuzau zu kom-
men. An drei prominenten Standorten (Am Dorfbrunnen, Haupt- /
Ecke Feldstraße sowie Dorfbüro) auf der Hauptstraße möchten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen und Ihre Anregungen und Meinungen zu den Pla-
nungsentwürfen erfahren. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kommen Sie vorbei und ge-
stalten Sie Kreuzau mit!
Bei Fragen wenden Sie sich an dorfbuero@kreuzau.de oder unter 
02422 – 507 445.
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Eröffnung des Platzes 
„Am Dorfbrunnen“

Endlich ist es soweit – das ist Kreuzau… 
Nach 13 Monaten Bauzeit kann nun der neu gestaltete Platz im Orts-
kern von Kreuzau offiziell seiner Bestimmung übergeben werden: 
Ein Platz für Jung und Alt, ein Platz zum Treffen und Feiern, ein Platz 
für Ruhe und Entspannung. Multifunktional nutzbar, sowohl für die 
Kinder der Grundschule, für Vereine und Veranstaltungen, auch sol-
che, die es bisher dort noch nicht gab, einfach allen Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Kreuzau soll er als lebendiger Treffpunkt mit 
Aufenthaltsqualität dienen.
Damit ein Platz für alle entstehen konnte, wurden sowohl die Grund-
schule für ihren Schulhof, die Vereine, die den Platz beleben sollen 
und auch die Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung mit einge-
bunden, Ideen und Anregungen wurden berücksichtigt. Heraus ka-
men neben einem Spielhügel für die Kinder auch ein Bereich für 
eine Bühne und – als besonderes Merkmal für Kreuzau – ein Was-
serspielmit den alten Mühlsteinen und vielen Sitzgelegenheiten. Der 
gesamte Platz ist barrierefrei angelegt. 

Bürgermeister Eßer wird den Platz im Rahmen einer kleinen 
Feierlichkeit für Jung und Alt am Samstag, den 21.05.2022 ab 
14.00 Uhr offiziell eröffnen und ihn seiner Bestimmung als Platz 
„Am Dorfbrunnen“ übergeben.
Hierbei wird er von den Kreuzauer Vereinen engagiert unterstützt, 
die das Rahmenprogramm tatkräftig mitgestalten und Kreuzau re-
präsentieren. Neben einer Hüpfburg, Torwandschießen oder Kinder-
armbrustschießen lässt der Heimat- und Geschichtsverein ein 
Eintauchen in die Kreuzauer Vergangenheit zu. Auch die Gemein-
deverwaltung gibt interessante Einblicke in ihre Arbeit und bietet 
Führungen zu den nächsten großen Veränderungen und Baumaß-
nahmen im Rahmen des Masterplans an.
Für die musikalische Untermalung sorgt das Junge Orchester Kreu-
zau, das Fanfarencorps Kreuzau sowie die Kreuzauer Band Raderdoll. 
Jung und Alt sind sehr herzlich eingeladen, den Nachmittag im Her-
zen von Kreuzau zu verbringen.  Auch für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt. In der Cafeteria und am Grill wartet ein breites Angebot 
auf Sie und natürlich gibt es auch die passenden Getränke dazu. 

Fotoausstellung von Jonas Heimbach im Rathaus Kreuzau
Der junge Künstler Jonas Heimbach zeigt bis zum 29. April 2022 im Rat-
haus Kreuzau 42 seiner schönsten Fotos, die auf seinen Weltreisen ent-
standen sind. Es sind Aufnahmen aus verschiedenen Ländern, welche 
Geschichten von Begegnungen mit atemberaubenden Landschaften, 
traumhaften Städten und wilden Tieren erzählen.
Der Name der Ausstellung „Heimat in der Ferne“ ist inspiriert durch das 
Gefühl, was der Künstler immer hat, wenn er zu einer Reise aufbricht. 
„Wenn ich in ein Flugzeug, auf ein Schiff oder in einen Zug steige, habe 
ich nicht mehr das Gefühl, mich auf eine Reise ins Unbekannte zu be-
geben. Stattdessen empfinde ich ein angenehmes Gefühl der Ruhe und 
des Wissens, nun wieder in meinem Element zu sein. Als würde sich das 
Verlassen meines Zuhauses zeitgleich wie das Ankommen in meiner 
ganz eigenen Heimat anfühlen“, so Jonas Heimbach.

Jonas Heimbach ist 21 Jahre alt, kommt aus Düren und begeistert 
sich seit seiner Kindheit für Tiere, Natur und Fotografie. Inzwischen 
ist die Fotografie in Verbindung mit seiner Liebe für Natur und Reisen 
zu einem zentralen Punkt in seinem Leben geworden. Als jüngstes 

Mitglied der Fotografischen Gesellschaft Düren eröffnete er mit 16 
Jahren seine erste Ausstellung. Nach seinem Abitur 2019 reiste er 
für mehrere Wochen und Monate in der Welt herum. Ob Wanderun-
gen im Himalaya und Kaukasus, Tiger-Safari im Dschungel Nepals 
oder Zugreise mit dem Rucksack durch Europa, all dies sind nur 
ein paar der vielen Abenteuer, die er erlebte und ihn zu dem Men-
schen gemacht hat, der er heute ist! Neben der Fotografie hat Jonas 
Heimbach inzwischen auch an weiteren Kunstrichtungen wie dem 
Schreiben von Büchern, Filmen oder grafischer Malerei seinen Spaß 
gefunden und ergänzt damit seine fotografischen Projekte.

Die Welt zu Gast in Kreuzau 
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Partner fördern gemeinsam Ausbau der grünen Infrastruktur
Energieunternehmen startet Aktion „1.000 Klimabäume für unsere Kom-
munen“ in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.
Westenergie und die Gemeinde Kreuzau haben sieben klimaresistente 
Bäume eingepflanzt. Die Bäume verschönern das Bild der Gemeinde 
und sorgen insbesondere für eine nachhaltige Verbesserung der Le-
bensqualität. Die Pflanzung ist Teil der Aktion „1.000 Klimabäume für 
unsere Kommunen“, die das Energieunternehmen Westenergie initi-
iert hat und die sich über das gesamte Versorgungsgebiet der West-
energie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
erstreckt. Die verwendeten Baumarten gelten nach derzeitigem For-
schungsstand als besonders stressresistent und sind damit künftigen 
klimatischen Veränderungen gewachsen.

„Mit der Pflanzung der sieben Klimabäume, u.a. „große schwarze 
Knorpelkirsche“, „Hauszwetsche“ und „Boskoop“, setzen wir ein 
deutlich sichtbares Zeichen für mehr Umweltbewusstsein und Nach-
haltigkeit in unsere Gemeinde. Für uns war schnell klar, dass wir uns 
an der Aktion von Westenergie beteiligen möchten. Wir freuen uns 
nun, dass die sieben Bäume einen so schönen Platz bekommen ha-
ben“, sagte Ingo Eßer, Bürgermeister der Gemeinde Kreuzau.
Achim Diewald, Kommunalmanager bei Westenergie, betonte: „Ge-
meinsam mit unseren Partnerkommunen wollen wir den Ausbau einer 
grünen Infrastruktur und die Erreichung der Klimaziele vorantreiben. Die 
nachhaltige Pflanzung von Klimabäumen ist ein wichtiger Beitrag dazu.“
Westenergie hat die Aktion „1.000 Klimabäume für unsere Kommu-
nen“ im Sommer 2021 gestartet und Städte und Gemeinden dazu 
aufgerufen, ihr Interesse an einer Teilnahme zu bekunden und damit 
bis zu zehn der besonderen Bäume erhalten zu können. 125 positive 
Antworten gingen schließlich ein. Um gemeinsam den ersten Geburts-
tag von Westenergie zu feiern, hat sich das Unternehmen entschieden, 
allen 125 Städten und Kommunen Klimabäume zukommen zu lassen. 
Insgesamt pflanzt das Energieunternehmen in den nächsten Wochen 
mit den Partnerkommunen somit 1.250 Klimabäume ein.

Vorvermarktung in Kreuzau-Stockheim fängt an!
Schnelles Internet wird für die privaten Haushalte immer wichtiger, aber 
auch für Firmen ist es ein immer wichtigerer Standortfaktor. Insbeson-
dere in Zeiten des Home-Office erhöht sich der Bedarf an zuverlässi-
gem und schnellem Internet. Im Gegensatz zur Glasfaser kann das her-
kömmliche Kupferkabel dabei längst nicht mehr alle Wünsche erfüllen. 
Um den Glasfaserausbau im Gemeindegebiet voran zu bringen, hat 
die Gemeinde Kreuzau eine Kooperationsvereinbarung mit der SOCO 
Network Solutions GmbH aus Düren-Birkesdorf geschlossen. Inner-
halb der kommenden fünf Jahren sollen alle Ortschaften der Gemein-
de Kreuzau mit einer Glasfaser-Infrastruktur versorgt werden. Diese 
Infrastruktur bietet die Möglichkeit unter der Marke DN-CONNECT 
Internettarife mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit/s anzubieten.

In der Kooperationsvereinbarung wurde vereinbart, dass in allen 15 Ort-
schaften der Gemeinde Kreuzau eine Vorvermarktung für einen flächen-
deckenden Glasfaserausbau durchgeführt wird. Nach Erreichen einer 
40% Teilnehmerquote in einem Gebiet, startet die Feinplanung für den 
Ausbau und die Tiefbaufirmen können beauftragt werden. Der flächen-
deckende Ausbau wird eigenwirtschaftlich von der SOCO vorgenom-
men, wodurch für die Gemeinde Kreuzau keine Kosten entstehen. 

Ab April wird die Vorvermarktung im Ortsteil Stockheim anfangen. Der 
Ort wird dafür in zwei Gebiete unterteilt. Im ersten Gebiet startet die 
Vermarktung ab April, das zweite Gebiet folgt zu einem späteren Zeit-
punkt. Das erste Gebiet umfasst die folgenden Straßen Marienstraße, 
Ulmenweg, Erlenweg, Kiefernweg, Fichtenweg, Akazienweg, Auf der 
Heide, Am Torfberg, Bubenheimer Weg und Rotdornweg. Hier erhalten 
die Anwohner zeitnah ein Infopaket mit weiteren Informationen. 
Schritt für Schritt wird der gesamten Gemeinde die Möglichkeit ge-
boten, mit einem Glasfaseranschluss zukunftssicheres Internet über 
einen regionalen Anbieter zu beziehen.

Information der Finanzverwaltung für Nordrhein-Westfalen –  
Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen
Als Grundstückseigentümerin bzw. Grundstückseigentümer haben Sie 
in diesem Jahr eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
(Feststellungserklärung) bei Ihrem Finanzamt abzugeben. 
Bei Fragen erreichen Sie das Finanzamt Düren unter der extra einge-
richteten Grundsteuer-Hotline 02421/947-1959 (Montag-Freitag von 9 
bis 18 Uhr) oder unter www.grundsteuer.nrw.de.  
Was Sie zur Feststellung des Grundsteuerwerts wissen müssen: 
–  Ab Mai erhalten Sie ein individuelles Informationsschreiben mit  
 Daten und Informationen, die der Finanzverwaltung verfügbar sind  
 (wie z. B. das Aktenzeichen, die Grundstücksfläche und den Bo- 
 denrichtwert) und die Sie bei der Erstellung der Feststellungserklä- 
 rung unterstützen. Diese Daten können Sie nach Prüfung auf Voll 
 ständigkeit und Richtigkeit in die Feststellungserklärung übertragen. 
–  Die Feststellungserklärung ist ab dem 1. Juli bis zum 31. Oktober  
 2022 im Grundsatz digital bei Ihrem zuständigen Finanzamt ab- 
 zugeben. Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Ihr Grund- 
 besitz liegt.  
–  Die Abgabe der Feststellungserklärung ist ab dem 1. Juli 2022 über  
 Ihr OnlineFinanzamt ELSTER möglich. Das hierfür notwendige Be- 
 nutzerkonto können Sie unter www.elster.de beantragen. Falls Sie  
 bereits ein Benutzerkonto, zum Beispiel aufgrund Ihrer Einkommen- 
 steuererklärung besitzen, können Sie dieses auch für die Übermitt- 
 lung Ihrer Feststellungserklärung nutzen.  
–  Die Feststellungserklärung kann auch über den Zugang von nahen  
 Angehörigen abgegeben werden. 
–  Bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2024 berechnen und erheben  
 die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach der bisherigen  
 Rechtslage.  
 Ab dem 1. Januar 2025 ist der neu festzustellende Grundsteuerwert  
 maßgeblich für die zu leistende Grundsteuer an die Städte und Ge- 
 meinden. Somit sind Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht ab  
 dem 1. Januar 2025 zu leisten. 

Westenergie und Kreuzau  
pflanzen sieben Klimabäume 

Grundsteuerreform in 
Nordrhein-Westfalen 

Gemeinde Kreuzau schließt  
Kooperationsvereinbarung für  

den Glasfaserausbau ab  
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Alle Informationen zur Grundsteuerreform sowie die  
Grundsteuer-Hotline Ihres Finanzamts finden Sie auf der
Internetseite der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen:

www.grundsteuer.nrw.de

der Nutzungsberechtigten oder Angehörigen
der Verstorbenen der aufgelisteten Grabstätten

Bei den nachfolgend aufgeführten Grabstellen auf den Friedhöfen der Ge-
meinde Kreuzau sind sowohl/entweder Ruhefristen der Verstorbenen als 
auch/oder die Nutzungsdauer de  ätten abgelaufen.
Die entsprechenden Grabsteine wurden durch Aufkleber gekennzeichnet.

Abgelaufene Grabstätten

Aufruf zur Meldung

Friedhof Grab-
stätte 

Verstor-
ben

 Ablauf

Boich B / 847 Lüdtke Peter 27.03.2015

Boich B / 848 Becker Heinrich 
Matthias

12.10.2017

Boich B / 849 Wilkens Gertrud 12.06.2019

Boich B / 850 Wilkens Maria 
Elisabeth

22.02.2020

Boich B / 851 Eisermann Blandine 26.12.2021

Boich B / 853 Schmitz Katharina 29.12.2021

Drove AT / D / 
101

Kuhn Agnes 
Katharina

31.01.2020

Drove AT / D / 
102

Heidbü-
chel

Katharina 05.07.2021

Drove AT / D / 
110

Mathar Melanie 07.06.2020

Drove AT / D / 
111

Frings Hubert 18.07.2021

Drove AT / D / 
119

Jirka Philome-
na

29.08.2020

Drove AT / D / 
120

Spin Heinrich 26.09.2021

Drove AT / D / 
128

Kaschel Max 03.06.2021

Drove AT / D / 
129

Narozny Czeslaus 13.01.2021

Drove NT / D / 
2230

Pelzer Heinrich 
Hans

28.05.2015

Drove NT / D / 
2231

Beyer Luise 
Helene

20.06.2015

Drove NT / D / 
2232

Klinken-
berg

Christina 21.07.2015

Kreuzau NT / D / 
1201

Hannen Peter 
Josef

10.11.2015

Kreuzau NT / D / 
1202

Prieß Christina 05.12.2015

Kreuzau NT / D / 
1203

Nicke Gustav 
Friederich 
Ka

24.03.2016

Kreuzau NT / D / 
1204

Klinkham-
mer

Barbara 
Josefine

04.05.2016

Kreuzau NT / D / 
1207

Stollen-
werk

Anna 07.12.2016

Kreuzau NT / D / 
1208

Eismar Peter 
Arnold

01.02.2017

Kreuzau NT / D / 
1209

Zander Peter 21.07.2017

Kreuzau NT / D / 
1210

Bolters-
dorf

Martin 
Helmuth

05.10.2017

Kreuzau NT / D / 
1216

Dekker Theresia 21.12.2017

Kreuzau NT / D / 
1217

Wölk Hans 
Georg

22.09.2018

Kreuzau NT / D / 
1224

Oberboßel Rudi 15.02.2020

Kreuzau NT / D / 
1225

Pickart Arnold 05.06.2020

Kreuzau NT / G / 1 Miltz Katharina 27.06.2020

Kreuzau NT / G / 2 Muckel Sabine 26.07.2020

Kreuzau NT / G / 4 Beyer Katy 20.02.2021

Kreuzau NT / G / 5 Schütz Barbara 15.07.2021

Kreuzau NT / G 
/ 56

Schuma-
cher

Wilhelm 15.09.2021

Kreuzau NT / G / 6 Kalkis Leontine 05.08.2021

Kreuzau NT / G / 7 Rehfisch Martin 15.10.2021

Leversbach NT / A 
/ 21

Frings Luise 23.01.2021

Leversbach NT / A 
/ 22

Dragon Agnes 27.09.2021

Leversbach NT / A 
/ 23

Grötzinger Theresia 
Gertrud

09.05.2018

Obermaubach AT / 724 Jach Anna Ka-
tharina

21.12.2016

Obermaubach AT / 729 Frantzen Anna 
Maria

28.06.2019

Obermaubach AT / 730 Kroth Anna 
Maria

07.07.2019

Obermaubach AT / 731 Kempener Edith 
Regina

04.10.2019

Obermaubach AT / 735 Kauer Edmund 21.07.2021

Obermaubach AT / 740 Pielen Anna 27.12.2021

Stockheim AT / D / 
414

Wenn Irmgard 
Klara

07.04.2017

Stockheim AT / D / 
418

Schlepütz Brunhilde 
Wilhelmi-
ne

03.01.2018

Stockheim AT / D / 
422

Roeb Michael 26.01.2020

Stockheim AT / D / 
423

Jäger Johanna 
Luise Eva

13.02.2020

Stockheim AT / D / 
433

Hensch Katharina 17.12.2015

Stockheim AT / D / 
434

Salentin Gertrud 23.09.2015

Stockheim AT / D / 
435

Koch Anna Ka-
tharina

24.02.2015

Thum NT / 25 Klinkham-
mer

Anna 26.12.2020

Thum NT / 27 Krott Maragreta 05.12.2019

Thum NT / 29 Krug Anna 
Gertrud

09.05.2019

Üdingen AT / A / 
84

Meuser Heinrich 
Josef

13.05.2016

Üdingen AT / A / 
90

Leisten Gertrud 26.10.2019
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Angehörige der in den o.a. Grabstätten bestatteten Personen 
oder Nutzungsberechtigte der o.a. Grabstätten werden gebe-
ten, sich bis zum 27. Mai. 2022 bei der Friedhofsverwaltung 
im Rathaus, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 365,  
☎ 02422/507-476, zu melden. 
Im Falle einer nicht Beachtung kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätten kostenpflichtig abräumen, einebnen und einsähen so-
wie die Grabmale beseitigen lassen.

Untermau-
bach

AT / 3 / 
206

Künster Karl-
Heinz

24.04.2015

Untermau-
bach

AT / 3 / 
207

Hemgen-
berg

Hubert 17.04.2015

Untermau-
bach

AT / 3 / 
213

Undorf Maria 04.11.2017

Untermau-
bach

AT / 3 / 
214

Schneider Barthel 18.12.2016

Untermau-
bach

AT / 3 / 
217

Behnke Anneliese 19.08.2016

Untermau-
bach

AT / 3 / 
219

Polaczy Alois 29.02.2016

Untermau-
bach

AT / 3 / 
220

Schneider Gertrud 07.10.2015

Untermau-
bach

AT / 3 / 
222

Hellwig Gertrud 01.01.2018

Untermau-
bach

AT / 3 / 
236

Wienand Peter-
Heinz

01.02.2020

Untermau-
bach

AT / 5 / 
701

Bonn Agnes 07.07.2021

Untermau-
bach

AT / 5 / 
702

Kemp Erwin 05.08.2021

Untermau-
bach

AT / 5 / 
703

Stoffels Gertrud 12.08.2021

Untermau-
bach

AT / 5 / 
704

Spies Agnes 03.10.2021

Winden AT / E / 
557

Vieß Jakob 06.03.2020

Winden AT / E / 
563

Hermann Alexander 01.01.2020

Winden AT / E / 
600

Ruland Christine 26.10.2020

Winden AT / E / 
625

Bolder Maria 03.07.2021

Winden AT / E / 
641

Hollstein Katharina 09.12.2021

Важлива інформація для 
українців! 

У багатьох містах сигнал про 
пожежну тривогу оповіщають 
сирени - це безперервний тон 
протягом однієї хвилини, який 
переривається двічі. Сигнал 
є тривогою для пожежної 
охорони і загрози нападу на 
населення не становить!

Wichtige Information für  
aus der Ukraine geflüchtete 
Menschen in unserer Region
 
Vielerorts wird die  Feuer-
wehr über Sirenen alarmiert. 
Hier hören Sie einen Dauerton 
über eine Minute, der zweimal 
unterbrochen wird. Bei dem 
Signal handelt es sich um eine 
Alarmierung für die Feuerwehr 
und es besteht keine Gefahr 
durch einen Angriff!
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Termine im Überblick vom 
29.04.2022 bis 24.05.2021

• 29.04.2022 I 19:00 - 21:00 Uhr
Vereinsabend KG Ahle Schlupp
• 30.04.2022 I 19:00 - 23:00 Uhr
Schottische Mainacht - Highland Shadows
• 03.05.2022 I 19:00 Uhr
Ausschuss für Soziales und demographischen Wandel 
• 04.05.2022 I 19:00 Uhr
Schulausschuss
• 09.05.2022 I 19:00 Uhr
CDU-Fraktion
• 10.05.2022 I 18:00 Uhr
Bau- und Planungsausschuss
• 11.05.2022 I 18:00 - 19:00 Uhr
Vereinsabend des Heimat- und Geschichtsvereins Kreuzau
• 11.05.2022 I 19:00 Uhr
Bündnis90/ Die Grünen-Fraktion
• 18.05.2022 I 19:00 Uhr
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss
• 19.05.2022 I 15:00 - 18:00 Uhr
Sprechstunde der KoKoBe Kreis Düren
• 19.05.2022 I 19:00 Uhr
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Tourismus
• 20.05.2022 I 16:00 - 18:00 Uhr
Über die Dächer des Kölner Doms - Kneipp Verein Kreuzau e.V.
• 21.05.2022 I 14:00 - 20:00 Uhr
Dorfplatzeröffnung
• 22.05.2022 I 10:00 - 18:00 Uhr
Büchertrödel in Untermaubach
• 23.05.2022 I 19:00 Uhr
SPD-Fraktion
• 24.05.2022 I 19:00 Uhr
Bündnis90/ Die Grünen-Fraktion
Aktuelle Termine, mobil abrufen unter: www.kreuzau.de/veranstaltungen
Sie können Ihre Termine/Veranstaltungen auf der Homepage der Gemein-
de Kreuzau direkt im Terminkalender eintragen. Nach Freischaltung durch 

die Gemeinde stehen die Termine zur Verfügung. Hier ist insbesondere 
von Vorteil, dass im Termin eine Beschreibung, Bilder und Links hinterlegt  
werden können.
Hinweis:
Die Tagesordnung des Rates der Gemeinde Kreuzau wird mindestens 7 
Tage vor der jeweiligen Sitzung im Bekanntmachungskasten am Rathaus 
Kreuzau, Bahnhofstraße 7 (Haupteingang), 52372 Kreuzau sowie im Inter-
net (www.kreuzau.de) über das Ratsinformationssystem bekannt gemacht.

Fliesen legen 

und mehr ...

Wir garantieren Ihnen eine optimale Leistungsausführung bei fairen Preisen und würden uns freuen auch für Sie tätig werden zu dürfen.

Fliesenfachbetrieb
Wir übernehmen sämtliche Arbeiten die bei der Altbausanierung und im Neubau anfallen. 

Das bedeutet, Sie benötigen in der Planungs- und Ausführungszeit nur einen Ansprechpartner. 

Wir beauftragen qualifizierte Fachfirmen oder arbeiten mit Handwerker Ihres Vertrauens zusammen. 

Sie können selbstverständlich Eigenleistungen erbringen und wir führen nur Teilleistungen aus.

• Durchführung von Renovierungs- und 

   Terminarbeiten auch in der Nacht, 

   sowie an Sonn- und Feiertagen 

• Aus- und Einräumen von Wohnungen 

   im Zuge von Renovierungsarbeiten 

• Endreinigung

• Balkonsanierung incl.   

  Dachdeckerarbeiten 

• Trockenbauarbeiten 

• Mauer-,  Putz- und Estricharbeiten 

• Elektro- und Installationsarbeiten 

• Handwerkervermittlungs-Service

Leistungsumfang: 
 

• Fliesenarbeiten aller Art 

• Natursteinarbeiten 

• Reparaturservice 

• Versiegelungsarbeiten

Hauptstraße 166 · 52372 Kreuzau · Tel. 0 24 22/47 33 · Fax 0 24 22/90 33 05 · Mobil 0172/2 63 85 76

Über 30 Jahre 

Berufserfahrung
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Fundgegenstände Gemeinde Kreuzau  
abgegeben im Zeitraum 01.02.2022 bis 06.04.2022

Lfd.-Nr.: Fundanzeige Fundgegenstand Beschreibung Fundort

05/2022 01.02.22 Damenarmbanduhr Edelstahl, goldfarben Untermaubach, Brigidastraße

06/2022 01.02.22 Damenarmbanduhr Edelstahl, Flexarmband Untermaubach, Brigidastraße

07/2022 03.02.22 Smartphone Samsung Galaxy A21s Kreuzau, Windener Weg

08/2022 07.02.22 Paar Lederhandschuhe schwarz Kreuzau, vor dem Rathaus

09/2022 14.02.22 Strick Loop schwarz-grün Kreuzau, Kreuzstraße

10/2022 15.02.22 Fitnessarmband schwarz Kreuzau, Parkplatz Edeka

11/2022 17.02.22 Autoschlüssel Marke: Ford Kreuzau, Hauptstraße vor 
HS-Nr. 25

12/2022 22.02.22 Autoschlüssel Marke: FIAT Stockheim, An Gut Stepprath

13/2022 23.02.22 Handtasche Leder, beige Schlagstein, Brückenweg

14/2022 23.02.22 Handtasche Stoff, grün Schlagstein, Brückenweg

15/2022 23.02.22 Handtasche Leder, schwarz-braun Schlagstein, Brückenweg

16/2022 23.02.22 Handtasche Stoff, rosa Schlagstein, Brückenweg

17/2022 23.02.22 Handtasche Leder, braun Schlagstein, Brückenweg

18/2022 23.02.22 Handtasche Stoff, bunt Schlagstein, Brückenweg

20/2022 03.03.22 Portemonnaie rosa, Klickverschluss Stockheim, Parkplatz L327

21/2022 03.03.22 Portemonnaie schwarz, Klickverschluss Stockheim, Parkplatz L327

22/2022 14.03.22 Brille Art Sonnenbrille ohne getönte Gläser Waldweg bei Bogheim

24/2022 28.03.22 Fahrradtacho Marke: Sigma Schlagstein, Ruruferradweg

25/2022 29.03.22 Schlüsselbund 2 Schlüssel Kreuzau, Üdinger Weg

26/2022 29.03.22 Portemonnaie braunes Lederportemonnaie Obermaubach, Seestraße

27/2022 31.03.22 Schlüsselbund 2 Schlüssel an Ring unbekannt

28/2022 01.04.22 Schlüsselbund 3 Schlüssel mit Lederetui Boich, Im Moosgarten

29/2022 04.04.22 Autoschlüssel AUDI Funkschlüssel Kreuzau, Hauptstraße

31/2022 05.04.22 Geldbörse schwarz-silber Dürener Straße/Bahnhofstraße

32/2022 06.04.22 Fahrradschloss mit 
Schlüsselbund 3 Schlüssel und ein Plüschtierelefant Kreuzau, Eifelstraße

Rechte an den vorbezeichneten Fundsachen sind geltend zu machen bei der Gemeinde Kreuzau, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Zimmer 
101, Tel.-Nr.: 02422/507-101 E-Mail: C.Kubat@Kreuzau.de    
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MITTEILUNGEN DER SCHULEN 

Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 27.05.2022. 
Bitte alle Mitteilungen für das nächste Amtsblatt bis 
spätestens   Mittwoch, den 18.05.2022, 

10.00 Uhr, per Mail einreichen. 
Später eingereichte Artikel werden nicht mehr berücksichtigt! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Text- und Bild -
dokumente ausschließlich in digitaler Form über die 
Mailadresse: Amtsblatt@Kreuzau.de entgegennehmen 
können. Texte sollten im Word-Format übermittelt werden. 
Die Übersendung von Papierdokumenten wird vom Verlag nur 
noch im besonderen Ausnahmefall akzeptiert. 

Juniorwahlen 2021 an der Sekundar- 
schule Kreuzau/Nideggen 

Die Juniorwahl ist ein handlungsorientiertes Konzept zur politischen 
Bildung an weiterführenden Schulen und möchte das Erleben und 
Erlernen von Demokratie ermöglichen. Im Rahmen von Landtags-, 
Bundestags- und Europawahlen werden Schülerinnen und Schüler 
dabei unterstützt, eine realitätsgetreue Wahlsimulation an ihrer 
Schule zu organisieren und durchzuführen.  

Ziel der Juniorwahlen ist es, das Interesse der Jugendlichen an Poli-
tik zu fördern, Begeisterung für politische Teilhabe und gesellschaft-
liches Engagement zu wecken und eine Wertschätzung für das 
demokratische System zu vermitteln. 
Anja Morschhäuser aus der Klasse 10e der Sekundarschule Kreu-
zau/Nideggen berichtet dazu: 
An den Juniorwahlen im September 2021 hat dieses Jahr die Klasse 
10e teilgenommen. 
Wir hatten vier WahlhelferInnen und zwei Wahlkabinen. Am Anfang 
haben sich alle SchülerInnen in einer Reihe angestellt, bis sie von 
einem/r WahlhelferIn hereingebeten wurden.  
Als man im Wahlraum war, musste man seinen Schüler- bzw. Perso-
nalausweis sowie seine Wahlbenachrichtigung abgeben und hat den 
Wahlzettel erhalten. Von dort aus wurde man von einem/r Wahlhel-
ferIn zur Wahlkabine geführt. 
Auf dem Wahlzettel hat jede/r SchülerIn seine Erst- und Zweitstimme 
abgegeben. Danach wurde der Wahlzettel gefaltet und in die Wahl-
urne eingeworfen. 
Abschließend wurden alle Stimmen von den WahlhelferInnen ausge-
zählt. 
Dadurch, dass wir vor den Juniorwahlen viel über das Thema „Bun-
destagswahlen“ gesprochen hatten, waren die Juniorwahlen sehr 
sinnvoll und hilfreich. 
Wir haben vorher gelernt, warum das Wählengehen wichtig ist, 

welche Aufgaben der Bundestag hat und wie eine Wahl abläuft. 
Außerdem haben wir den Unterschied zwischen der Erst- und der 
Zweitstimme kennengelernt. 
Da wir uns über die verschiedenen Parteien erkundigt und den Wah-
lomat ausprobiert hatten, war es für die meisten SchülerInnen der 
Klasse 10e einfach, ihre Stimme abzugeben. Denn wie gesagt: Wäh-
lengehen ist wichtig! 

Nie war es so einfach, Freude 
zu verschenken! 

Große Nikolausaktion der SV an der 
Sekundarschule Kreuzau/Nideggen 

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Bäckerei Kaminiarz 
konnte die Schülervertretung der Sekundarschule (SV) am Nikolaus-
tag allen Schülerinnen und Schülern eine süße Freude bereiten. 
Schon lange hatte man geplant, allen für die zurückliegenden und 
anstrengenden - von Corona-Regeln geprägten - Wochen eine kleine 
Anerkennung zukommen zu lassen. Eine Belohnung für die Disziplin 
und das Durchhaltevermögen, mit denen die Kinder das zurücklie-
gende Schuljahr bis jetzt gemeistert haben. Doch, wie so oft, drohte 
der gute Wille an den finanziellen Bedingungen zu scheitern. An 
dieser Stelle bedankt sich die SV ganz besonders bei der Bäckerei 
Kaminiarz, die durch ihre spontane Spende ihre Aktion des Freude 
Schenkens erst möglich gemacht hat. 

Und so verteilten engagierte 9. und 10.Klässler*innen am 
06.12.2021 im Namen des Nikolaus in der ganzen Schule süße 
Weckchen. Selbstverständlich wurden hierbei die aktuellen Hygiene-
regeln beachtet. Neben den freudig überraschten Schüler*innen 
wurden ebenfalls die Hausmeister, IT-Fachleute, die Sekretärinnen 
und alle fleißigen Helfer*innen, ohne die der Schulalltag nicht funk-
tionieren würde, bedacht. Auch die Lehrkräfte fanden in ihren 
Lehrer zimmern Riesenweckmänner vor, die, wie jedes Jahr, von der 
Schulleitung gespendet wurden. 
Die Aktion war ein voller Erfolg und soll im nächsten Jahr ganz 
bestimmt wiederholt werden. 
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SCHULNACHRICHTEN

Charly‘s Werkstatt

KFZ-MEISTERBETRIEB
Seit über 20 Jahren Ihr 

verlässlicher Partner rund ums Auto
Vor dem Bruch 4-6 · 52372 Kreuzau 

Tel.: 02422 901150 · kriegerkreuzau@aol.com

•  Kompletter Service rund ums Auto 
nach Herstellervorgabe

•  Wohnmobilservice / Reparaturen
•  Automatikgetriebe-Service
•  Unfallinstandsetzung
•  Reifenservice und Einlagerung
•  Rasenmäher und Gartenkleingerätereparaturen

PRÜFSTÜTZPUNKT

www.becker-strang.de

Projekt „Pause für den Frieden“
Obwohl wir in Deutschland seit Jahrzehnten ein Leben in Frieden und 
Freiheit genießen dürfen, gehört zur ungeschönten Wahrheit, dass in der 
Welt viele Kriege geführt werden, verbunden mit Tod, Verwüstung und 
Leiden. Häufig werden die Kriege spätestens nach der nachrichtlichen 
Meldung wieder verdrängt. 
Der brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine, den 
der russische Präsident W. Putin gegen die ukrainischen Menschen 
führt, bedroht aktuell als reale Gefahr auch den Frieden in Europa und 
Deutschland.
Der Religionskurs der 10a (Herr Funke) der Sekundarschule in Nideg-
gen hat unter dem Eindruck des schrecklichen Krieges in der Ukraine 
das Projekt „Pause für den Frieden“ initiiert. Die Schüler*innen (SuS) 
beschäftigten sich mit der Frage: Was können wir speziell an unserer 
Schule konkret tun? In diesem Zusammenhang entstand neben vielen 
Vorschlägen die Idee, einen Ort in der Schule zu schaffen, wo alle SuS 
sowie alle anderen Schulangehörigen, insbesondere in den Pausen, in-
nehalten können, um sich mit den betroffenen Menschen in der Ukraine 
solidarisch zu zeigen, ihnen eine Stimme zu geben – gleichzeitig bietet 
der Ort aber auch die Möglichkeit, den eigenen Gedanken, Gefühlen 
(Sorgen, Ängste, Wut, Hoffnung) Ausdruck zu verleihen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen.
Hierzu stellten die SuS Stellwände mit Informations- und Präsentations-
flächen ins Foyer der Sekundarschule in Nideggen. Im interdisziplinä-
ren/fächerübergreifenden Austausch mit dem 10er-Technikkurs (Herr 
Steffen) wurde die Installation um einen „Friedensstamm“ erweitert. In 
den vom Schulträger (Stadt Nideggen) gestifteten Baumstamm bohr-
ten die SuS zahlreiche Löcher (Hohlräume), in die die von allen SuS auf 
gelben oder blauen Blättern verfassten Gedanken in Wort und/oder Bild 

gesteckt und so von allen auch gelesen/gesehen und als Gesprächs-
grundlage genutzt werden können.
Damit soll zudem der vielfach von einer lähmenden Frustration ge-
prägten Frage: Was können wir/kann ich schon tun? entgegengewirkt 
werden, denn: Zu einem Tun ist jede(r) in der Lage: Nicht gleichgültig 
sein! Alle können (auch im Umfeld der Schule) Handwerker*innen des 
Friedens sein. 
Auch wenn ein einzelner Mensch die Welt nicht verändern kann, eine 
noch so kleine Tat kann die Welt eines einzelnen Menschen verändern.
Die SuS wollen das Projekt nicht als eine einmalige, in sich abgeschlos-
sene Aktion verstehen, sondern als „offene“ Initiative – so gibt es bereits 
weitere Überlegungen für eine gesamtschulische Aktion für den Frieden 
in der „Woche des Respekts“.

Steinbißstraße 7 · 52353 Düren-Echtz (Nähe Kirche)
Telefon (0 24 21) 8 66 63 · Telefax (0 24 21) 8 23 73
E-Mail: info@glaserei-waschmann.de
www.glaserei-waschmann.de

n Glasreparaturen n Isolierglas in Altbaufenster
n Fenster, Türen und Wintergärten n Duschabtrennungen
n Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

n Wohndesign in Glas
n Exclusive Spiegel
   und Glastische
n Sandstrahldekore
   aus Glas
n Künstlerische 
   Glasgestaltung
n Glastüren und
   Vitrinen

Besuchen

Sie unsere

Ausstellung
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„Der Mai ist gekommen …“

Zwanzig Jahre Wortgottesdienste!

MITTEILUNGEN AUS DEN PFARRGEMEINDEN

wir singen wohlbekannte Frühlings- und Mailieder im Kirchhof!
Alle, die sich gerne an alte Volkslieder erinnern, laden wir ganz herz-
lich ein zum gemeinsamen Singen im Kirchhof an der Pfarrkirche St. 
Heribert in Kreuzau. Der Frühling, und ganz besonders der Mai mit 
seiner Blütenpracht haben immer schon Menschen zum Singen und 
Musizieren inspiriert. Am Donnerstag, dem 12. Mai wollen wir um 
18.00 Uhr noch einmal diese alten Lieder in Erinnerung rufen. Franz-
Matthias Goffarth begleitet uns mit seiner Gitarre, und in der Pause 
wartet eine kleine Stärkung auf uns! Alle, die Spaß am Singen haben 
sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie!

Seit 20 Jahren werden in den 
Pfarren St. Heribert Kreuzau und 
St. Martin Drove Wortgottesdiens-
te gefeiert. An 1040 Wochenenden 
haben sich aus diesem Anlass 
Frauen und Männer mit den jewei-
ligen Bibeltexten beschäftigt und 
daraus Wortgottesfeiern gestaltet.
Rückblick!
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde immer deutlicher, dass, 
bedingt durch den sich abzeich-
nenden Priestermangel, das bis 
dahin praktizierte Angebot an 
Eucharistiefeiern nicht aufrecht 
erhalten werden konnte.
Der Pfarrgemeinderat fasste daher den Entschluss, den Verlust an Eu-
charistiefeiern durch Wortgottesdienste abzumildern. Im Februar 2002 
begannen 4 Frauen und 8 Männer mit der Ausbildung zu Wortgottes-

dienstleiter*Innen. Nach der Beauftragung durch Bischof  Dr. Hein-
rich Mussinghoff wurde am 07.04.2002 der erste Wortgottesdienst in 
unserer Pfarre St. Heribert gefeiert.
Das zwanzigjährige Jubiläum wird am 14.05.2022 mit einem gemein-
samen Wortgottesdienst, den die Kreuzauer Wortgottesdienstleiter*in-
nen gestalten, um 18 Uhr in St. Heribert Kreuzau gefeiert. 
Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein der aktiven Wort-
gottesdienst Leiter*innen geplant.
Paul Bolder

Bild: Gaby Bessen
In: Pfarrbriefservice.de
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Genau, wie ein Mensch, der seinen 50. Geburtstag feiert, hat auch eine 
Kita nach 50 Jahren viel zu erzählen. Sie ist gereift und gewachsen, hat 
Veränderungen durchlebt, kann von guten und auch von schwierige Zeiten 
berichten. In 50 Jahren war sie ein Stück Zuhause für unzählige Kinder, 
Familien und Mitarbeiter. In ihr wurde gespielt, gearbeitet, experimentiert, 
gelernt, gesungen, gemalt, gebastelt, gematscht, gelacht, gefeiert, gerun-
gen, gestritten, geweint, sich wieder versöhnt ………. ……..gelebt. 
Diesen runden Geburtstag unserer Kita werden wir feiern !!!!! 
Am Samstag den 21.05. ab 13:00 Uhr im Außengelände unserer  

Einrichtung. Für das leibliche Wohl und eine Menge Spaß und Freude ist 
gesorgt. Eingeladen sind alle, die sich mit unserer Kita verbunden fühlen. 

Marien Monat Mai Konfirmation am 7.05.2022 

50 Jahre Kita St.Brigida

Maria wird als die wichtigste Person unter allen Heiligen in der katho-
lischen Kirche betrachtet. Die Mariensymbolik ergibt sich auch aus 
dem farbenfrohen Aufblühen der Natur im Frühjahr und insbesondere 
im Mai. Blüten und Blumen stehen für die „Gnadenfülle“ Mariens. Vom 
17. bis zum 19. Jahrhundert entwickelt sich der Monat Mai immer 
mehr zum Marienmonat.

Auch in unseren Kirchen finden 
sich Mai-Altäre. Es finden beson-
dere Prozessionen zu heiligen Or-
ten statt, wenden sich Menschen 
vertrauensvoll an die Mutter Gottes 
und erbitten ihre Fürsprache.
An einigen dieser besonderen Orte 
finden Sie auch in diesem Jahr wie-
der einen Gebetsflyer mit Texten 
und Liedern zum Gebet:

➢ Fides Spes et Caritas, Thum an der Grotte hinter der Kirche;
➢ St. Gereon, Boich; an der Wald Kapelle zwischen Boich und Thum;
➢ St. Martin, am „Britze-Kapellchen“ (Umgehungsstraße Richtung  
 Nideggen)
➢ St. Andreas, Stockheim am „deecke Boom“, die Marieneiche;
➢ St. Heribert, Bildstock an der Sandgrube (Muttergottes-Häuschen);
➢ Die  Pfarrkirche St. Heribert wird auch im Mai, in der Zeit von
 10.00 – 18.00 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet sein. Hier  
 finden Sie einen kleinen, liebevoll hergerichteten  Maialtar.

Sie sind ebenfalls herzlich eingeladen, die unterschiedlichen Orte im 
Laufe des Monats im Sinne eines spirituellen Pilgerweges anzulaufen 
und die unterschiedlichen Bilder auf sich wirken zu lassen.

Im Vertrauen auf das fürbittende Gebet der Gottesmutter - besonders 
in diesen Zeiten - wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Passen Sie auf 
sich auf und bleiben Sie gesund !

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus der Kommune Kreuzau stellen sich vor:

Amy Bank                     
Jana Delchmann       
Maja Demmer            
Niklas Heidbüchel       
Aaron Kirchner             
Luis Koch                     
Lenny Krawitz                
Hannah Lambrecht         
Pasquale Musu   
Hannah Thiel      
Maya Voiß 

VEREINSMITTEILUNGEN
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Die Grundsteinlegung erfolgte am 26.11.2019.  Das Sportheim ist 
unmittelbar neben unserem Rasenplatz errichtet. Die Gemeinde 
Kreuzau hat für den Neubau, inklusive den Rückbau des Schadstoff 
beinhalteten alten Vereinsheimes, 250.000 € bereitgestellt. Der Ver-
ein hat die komplette Planung (Arthur Kuckoreit, 2. Vorsitzender) und 
den Bau in Eigenleistung errichtet. Das Vereinsheim ist auf dem neu-
esten Stand der Technik gebaut. Es wird eine Fotovoltaik und eine 
moderne Hybrid-Wärmepumpen-Anlage installiert, so, dass sich das 
Sportheim selbst mit Energie versorgen kann – eine Stromtankstelle 
ist ebenfalls vorgesehen. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind ca. 8.000 
ehrenamtliche Arbeitsstunden in Eigenleistung in den Bau investiert 
worden. Nach der Fertigstellung wird das Sportheim einen Gegen-
wert von über 500.000 € haben.
Ralf Rudolph (1.Vorsitzender) hat sich besonders bei folgenden Per-
sonen bedankt:
• Seinen Vorstandskollegen, die über den normalen Aufgaben  
 eines Vorstandes großes geleistet haben
• „Unseren“ Frauen, die uns an über 100 Samstagen mit Früh- 
 stück versorgt haben
• Sponsoren und Helfern, Bauhelfer: Thomas Beging, Arthur  
 Kuckoreit, Ralf Lenzen, Ralf Rudolph, Rainer Salentin, Frank  
 Scherm, Gerd Schmitz, Torsten Zöllner, Marvin Beging, Marco  
 Breuer, Ralf Breuer, Franz-Josef Gemünd, Kevin Hardt, Stefan  
 Katzenstein, Markus Klößgen, Guido Koch, Karl Heinz Merken,  
 Nobert Meuser, Alex Pauli, Otto Schötzau, Peter Thuir, Sascha  
 Weyermann, Ingo Windhausen, Thomas Salentin, Daniel Degen,  
 Andreas Ramacher, Sebastian Fernando.
• Besonderer Dank galt den Mitarbeitern der Gemeinde Kreuzau  
 Dezernent Guido Steg, Tanja Kupferschläger und Herr Meller, so- 
 wie den ortsansässigen Kommunalpolitikern.
 Nochmals Thema war der stark sanierungsbedürftige Rasen- 
 platz, der aufgrund der Unbespielbarkeit gesperrt ist.
 Das nächste große Event wurde für den 30. April angekündigt,  
 einen Tag der offenen Tür (Besichtigung des Vereinsheimes für  
 alle Stockheimer und Interessierte) mit anschließender Feier/ 
 Tanz in den Mai.

Geladene Gäste waren u.a. Landtagsabgeordneter Dr. Ralf Nolten, 
Bürgermeister der Gemeinde Kreuzau Ingo Eßer, Ortsvorsteherin 
Elisabeth Ackers, Manfred Schultze- Kreisvorsitzender vom Fußball-
verband Mittelrhein und Sponsoren, die alle den TSV 09 Stockheim 
für die herausragende Leistung gratuliert haben.
Manfred Schultze, Kreisvorsitzender des Fußballverband Mittelrhein 
hat zudem unser Vereinsmitglied Matthias Franz für seine 30-jährige 
Jugendarbeit mit der Ehrennadel in Silber geehrt und ausgezeichnet.

Pandemiebedingt konnten wir unseren beliebten Büchertrödel zwei 
Jahre nicht abhalten. Darum freuen wir uns, dass in diesem Jahr 
wieder ein Büchertrödel inklusive Cafeteria stattfinden wird. 
Sonntag, 22.05.2022
Von 10 – 18 Uhr
Im Pfarrheim Untermaubach
Es gilt, die zu diesem Zeitpunkt, gültige Corona Schutzverordnung.
Für kleines Geld verkaufen wir neben guterhaltenen Romanen, 
Sachbücher aus den unterschiedlichsten Fachgebieten, Kinderbü-
cher, Antiquarisches und Zeitschriften.

Der Erlös kommt unserer Bücherei zu gute. Damit können wir, hof-
fentlich auch weiterhin, die Ausleihe kostenlos anbieten und für 
ständig aktuellen Lesestoff sorgen.
Die Cafeteria bietet himmlisch selbstgebackene Kuchen und köst-
liche Warm- und Kaltgetränke an.
Kommen Sie und lassen Sie sich in einer lockeren Atmosphäre ver-
wöhnen und stöbern Sie nach Herzenslust im gesamten Pfarrheim. 
Wir haben viele gute Seiten!
Das Team der Bücherburg

Großer Büchertrödel 2022 
in Untermaubach

Einweihung des  
Stockheimer Vereinsheimes

Evtl. Änderung der Eigentumsverhältnisse von Grundflächen
Alle Eigentümer von bejagdbaren Grundflächen im Bereich der Jagd-
genossenschaft Kreuzau Drove werden gebeten, evtl. Änderungen der 
Eigentumsverhältnisse – als neuer bzw. bisheriger Eigentümer- dem 
Vorstand der Jagdgenossenschaft zu melden. Schicken Sie dafür eine 
E – Mail an JagdDrove@gmx.de oder an Clara Baur, Drove 91, 52372 
Kreuzau-Drove, ( 02422/5334. Die im Jagdkataster eingetragenen 
Eigentümer erhalten einen Anteil an dem Pachterlös.
Kreuzau, den 02.04.2022
Der Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Kreuzau Drove

Terminhinweis:
Mitgliederversammlung des Turnclubs Kreuzau am Samstag, 7. 
Mai 2022 um 18.00 Uhr, Bürgerhaus Kreuzau, Tagesordnung unter 
www.turnclubkreuzau.de 
Schulter, Hüfte, Knie und Rücken
Funktionsgymnastik beim Turnclub Kreuzau
Ab 4. Mai findet jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle 
Kreuzau ganzheitliche Funktionsgymnastik für Schulter, Hüfte, Knie und 
Rücken statt. Angeboten werden Übungen zur Gesunderhaltung und/
oder Wiederherstellung der Gelenkfunktionen soweit möglich. Inbegrif-
fen sind auch Herz-Kreislauf-Training, Hirnleistungstraining, Sturzpro-
phylaxe, Entspannungs- und Atemübungen. Kursleiterin Gesche Riem-
Abels freut sich auf Ihre Teilnahme. Eine Schnupperstunde ist möglich! 
Interessenten kommen einfach vorbei oder melden sich beim Abtei-
lungsleiter Gymnastik, Alfred Moers, Tel.: 02422 902956 oder per Email 
an alfred_moers@web.de. Infos: www.turnclubkreuzau.de
Vom Klemenzstock nach Abenden
Mit dem Turnclub Kreuzau durchs Isimutstal
Bei Vorfrühlingstemperaturen startete eine Wanderung des Turn-
clubs Kreuzau unter Führung von Dieter Simons am Sportplatz in 
Berg. Über den Klemenzstock führte der Weg an den Windrädern 
vorbei zum Isimutstal. Stetig bergab ging es durch wunderschö-
ne Wälder und Wiesen. Ab dem Ortseingang von Abenden begleitete 
uns der dort beginnende Mühlbach. Nach Unterquerung der Um-
gehungsstraße erreichte die Gruppe den kleinen Dorfplatz an der 
Einmündung zur Straße Im Haag. Nach kurzer Rast ging es über 
den Berger Weg bei stetigem Anstieg wieder zum Klemenzstock  
zurück. Nach gut zwei Stunden fand der Wanderausklang in einem  
Eissalon statt.

Turnclub Kreuzau
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Reihe hi v.l.n.r. Martin Schulze, Benjamin Franke, vordere Reihe v.l.n.r 
Mario Schmitz (amtierender Schützenkönig), Josef Schüll, Alfred 
Napp, René Schüll, Stefan Schüll, Axel Klasen (Bezirksbundesmeister)

Der Auftakt für ein hoffentlich veranstaltungsreiches Jahr ist gelun-
gen. Am Sonntag, den 03.04.2022 versammelten sich die Mariani-
schen Schützen von Langenbroich-Bergheim zu ihrer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung im Rahmen eines Schützentages mit einer 
Messe und gemeinsamen Mittagessen. 
Man blickt voller Zuversicht in das kommende Jahr. So sollen das weit 
über die Gemeindegrenzen bekannte Vatertagsfest wieder im norma-
len Umfang auf dem Schützenplatz stattfinden, gefolgt vom Schützen-
fest und im Herbst vom Bauermarkt. 
Auf dem Tagesplan standen zudem Ehrungen für langjährige und ver-
diente Schützenbrüder. Martin Schulze, in Vertretung des erkrankten 
Vorstands, und Axel Klasen als Bezirksbundesmeister überreichten 
die Urkunden, Medaillen und Ehrenzeichen.  Für 15 Jahre Mitglied-
schaft bekam Benjamin Franke seine Jahresnadel überreicht. Neben 
20jähriger Mitgliedschaft wurde René Schüll, als einer der jüngsten 
Majestäten der Schützengesellschaft zusätzlich mit dem „Silbernen 
Verdienstkreuz“ des BHDS ausgezeichnet. Seit 30 Jahren gehört 
Stefan Schüll der Marianischen Schützengesellschaft an. Er wurde 
für herausragende Verdienste neben der Organisation des Bauern-
marktes, für seine Funktionen als fleißiger Handwerker, als Fähnrich, 
Jungschützenprinz 1996/97 und als aktiver Sportschütze in der Frei-
handmannschaft mit dem „Hohen Bruderschaftsorden“ des BHDS 
ausgezeichnet. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft, mit ganz besonde-
res handwerklichem Engagement, Mitglied des Festausschusses mit 
sozialen Diensten, Schützenkönig 2009/10 sowie auch als Vorstand-
mitglied des Fördervereins wurde Josef Schüll mit der Jahresnadel 
und dem „St. Sebastianus Ehrenkreuz“ des BHDS ausgezeichnet. 
Alfred Napp kann auf eine 60jährige Schützenlaufbahn zurückbli-
cken. Er hat den Verein maßgeblich mitgeprägt hat als Schießmeis-
ter (10 Jahre), Schriftführer (16 Jahre) und als 1. Vorsitzender (10 
Jahre) und war auch zweimal Schützenkönig. Für seine herausra-
genden Verdienste erhielt er bereits alle möglichen Ehrungen des 
BHDS. Zum diesjährigen Jubiläum erhielt er neben der Jahresnadel 
noch den vereinsinternen Jubiläumsorden.

Schützentag in Langenbroich-Bergheim 

Lions Club Kreuzau-Rureifel schreibt Erfolgsgeschichte des bunten 
Ostereis fort

Dass das farbige Deko-Ei für den österlichen Frühlingsstrauß inzwi-
schen wirklich zum Sammel-Ei geworden ist, zeigt sich jetzt ganz 
deutlich im 3. Jahr. Sowohl am Stand in der Dürener Fußgängerzone 
am Samstag, 02. April als auch am Stand auf dem Kreuzauer Kunst- 
und Genussmarkt am 10. April kam immer wieder die Frage nach 
den Vorjahres-Eiern auf. Andere Liebhaber des Zinn-Eis wiederum 
setzten begeistert ihre Sammlung fort.
Auch für dieses Ei konnte wieder der kreisweit bekannte Künstler 
Jochen Poll aus Straß für die Gestaltung gewonnen werden. So zau-
berte er unentgeltlich viele vertraute Gebäude wie die Burg in Un-
termaubach, das Schloss Merode und sogar das „Ühledömsche“ an 
der Kölner Landstraße auf das Ei, aber auch Szenen aus der Natur 
im Dürener Süden.
Ebenso kreierte Jochen Poll ein zauberhaftes Kinderbuch über die 
Abenteuer der kleinen Schnecke Sheila, die unfreiwillig auf einem gro-
ßen Schiff um die ganze Welt reist, um dort zu lernen, dass nur durch 
Miteinander und gegenseitige Hilfe ein friedliches Leben auf diesem 
Planeten möglich ist, was auch dem Lions-Motto entspricht. Dieses 
Buch für Grundschulkinder zum Vorlesen oder sogar später zum Sel-
ber Lesen, wie es die Paul-Gerhardt-Schule als Klassenlektüre bereits 
tut, hatte Poll zunächst nur für seine eigenen Enkel gedacht.
Das künstlerische Doppel-Angebot wurde zusätzlich auch noch 
durch den Verkauf von echten, hartgekochten bunten Ostereiern der 
Familie Püllen vom Hermannshof in Eschweiler über Feld ergänzt.
So ließ es sich der Bürgermeister von Kreuzau, Ingo Eßer, nicht neh-
men mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Ralf Nolten am Kreuzauer 
Stand der amtierenden Präsidentin Gabriele Bröcker des Lions Club 
Kreuzau-Rureifel und ihrem designierten Nachfolger, Sebastian Wei-
ßenborn, zum großen Erfolg dieses Projekts zu gratulieren.
Die Deko-Eier, die nicht nur als Tischschmuck für den eigenen Be-
darf gekauft werden, stellen auch ein schönes Oster- oder Mut-

Sammel-Ei 2022 - schwerpunktmäßige 
Ukraine-Hilfe für unsere Region
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Das Foto zeigt die Teilnehmer der Altersklasse 2 mit Sieger Felix 
Willschütz ganz rechts

Coronabedingt konnten in den beiden letzten Jahren die Mini-Meis-
terschaften nicht stattfinden. In diesem Jahr war es wieder soweit 
und die 38. Spielzeit konnte über die Bühne gehen. Seit 1983 nah-
men bereits 1,5 Millionen Kinder an fast 60.000 Orts-, Kreis- und 
Bezirksentscheiden teil. Viele sind der schnellsten Ballsportart mit 
bis zu 140 km/h anschließend treu geblieben und haben Erfolge ge-
feiert. Diese Zahlen machen das Turnier zur erfolgreichsten Nach-
wuchswerbeaktion im deutschen Sport. 
Beim diesjährigen Kreisentscheid haben auch 6 Mädchen und Jun-
gen von den TTF Kreuzau teilgenommen. Und dies mit durchaus 
gutem Erfolg. In der Mädchenklasse 1 der 11- und 12-Jährigen be-
legten Nicole Höfler und Marie Jacobs die Plätze 4 und 5. Bei den 
Jungen der Altersklasse 1 erreichten Max Pirig und Dustin Grinda 
die Plätze 3 und 9. Für die beste Platzierung sorgte jedoch Felix 
Willschütz mit dem Gewinn des Kreismeistertitels. Platz 9 belegte in 
dieser Klasse der 9- und 10-Jährigen John Höfler. Der Bezirksent-
scheid findet am 30.04.2022 in Jülich statt. Mal sehen wie dann die 
Chancen der Kreuzauer Teilnehmer sind.
Entscheidend sind jedoch bei diesen Entscheiden nicht die Titel und 
Platzierungen sondern der Spaß an Bewegung im Allgemeinen und 
am Tischtennissport im Besonderen. Wer auch mal Interesse an 
einer oder mehrerer Schnupperstunden hat, kann sich gerne diens-
tags um 17 Uhr bei Trainer Kai Willschütz melden. 

Kreisentscheid Mini-Meisterschaften 

Ambulanter Pflege- und Service-Dienst 
Unsere Leistungen:
  Grundpflege
  Behandlungspflege

Beratung nach § 37.3
Betreuung und Hauswirtschaftlicher Dienst

Drovestr. 151 A
52372 Kreuzau

Telefon: 0 24 22/90 46 20
Telefax: 0 24 22/90 46 21
Mobil: 01 79/93 57 863

info@rurtal-pflege.de
www.rurtal-pflege.de

Rurtal Pflege

 Nierhoff

tertagsgeschenk dar, da man sie öffnen und mit Schokolade oder 
anderen Kleinigkeiten füllen kann. Sie sind in zahlreichen Verkaufs-
stellen wie Geschäften und öffentliche Einrichtungen - überwiegend 
in Kreuzau, Nideggen und Düren zu bekommen. Sie können aller-
dings auch über unsere Homepage lions-club-kreuzau.de bestellt 
bzw. erworben werden. 
Mit dem Erlös unterstützt der Lions Club Kinder und Jugendliche in 
der Region Kreuzau-Rureifel mit gezielt definierten gemeinnützigen 
Einzel-Projekten wie z.B. dem GrundschulprogrammKlasse2000, 
dieses Jahr jedoch vorrangig Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Düren.

Die neue Vorsitzende Ulrike  
Clemens und der scheidende  
Vorsitzende Walter Stolz

Langsam, aber sicher kehrt auch im Kneipp-Verein Kreuzau die Nor-
malität zurück. Über zwei Jahre hat Corona das Vereinsleben weit-
gehend bestimmt und die Aktivitäten eingeschränkt. Nun geht es 
wieder aufwärts, und so führte im März eine Exkursion die Vereins-
mitglieder nach Aachen, wo der Hohe Dom und die Schatzkammer 
auf dem Programm standen. In einer beeindruckenden Führung 
konnte ein ausgiebiger Blick hinter die Kulissen geworfen werden, 
bevor auch schließlich der gemütliche Teil in einer Aachener Tra-
ditionsgaststätte nicht zu kurz kam. Anfang April war zur Jahres-

hauptversammlung des Vereins 
eingeladen worden, zu der Walter 
Stolz als Vorsitzender zahlreiche 
Mitglieder begrüßen konnte. 
Neben den üblichen Formalitäten 
standen personelle Veränderun-
gen auf der Tagesordnung. Nach 
fast 10 Jahren verabschiedete 
sich Walter Stolz aus persön-
lichen Gründen vom Vereinsvor-
sitz, und so wählten die Mitglie-
der einstimmig Ulrike Clemens 
zur neuen Vorsitzenden. 
Damit kann der Kneipp-Verein 
wieder mit neuem Schwung in 
die weiteren Aktivitäten starten. 
So wollen die Mitglieder im Mai 

dem Kölner Dom aufs Dach steigen und einen völlig anderen Blick 
auf Rhein und Altstadt werfen. Im August steht eine schöne Wande-
rung über die Drover Heide auf dem Programm mit tollen Eindrücken 
von der blühenden Heidelandschaft. 
Eine Wanderung der ganz anderen Art ist für September geplant, 
denn dann sind die Kneipp-Freunde zu einem unterhaltsamen Alt-
stadt- und Brauhauswanderweg in Köln eingeladen. Daneben gibt 
es bis zum Jahresende noch weitere Angebote, so dass den Mit-
gliedern in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und inter-
essantes Programm geboten wird.

Führungswechsel im  
Kneipp-Verein Kreuzau

Der neue Vorstand des Kneipp-Vereins Kreuzau
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Neueröffnung E-Bike-Shop ab 30.04.2022

E-Bike-Shop mit 10% Eröffnungsrabatt und Aktion  
5 Jahre Garantie auf alle sofort verfügbaren Modelle !!!

MITSUBISHI und SSANGYONG - Vertragshändler | Reparaturen aller Marken und MAZDA-Spezialwerkstatt  
QWIC E-BIKE-Shop (Verkauf und Reparatur) 

(Gewerbegebiet Stockheim)  Schäfersgraben 33 | 52372 Kreuzau | Tel. 02421-51800
info@autodahmen.de | www.autodahmen.de

Autohaus Dahmen GmbH

E-Bike-Shop

E-Bikes aus den Niederlanden       
Mit modernem Design und der Verwendung der besten Komponenten heben wir unsere E-Bikes auf ein hohes Niveau. 
Die vielen Awards unterstreichen die Aufmerksamkeit und Qualität der niederländischen Marke. Mit Akkukapazitäten von  
400 Wh bis zu 756 Wh für hohe Reichweiten.Die E-Bikes von QWIC können je nach Modell bis zu 160 kg belastet werden. 
Einstiegspreis ab 1.999,- € bis 5.819,- € inkl.19% Mwst.
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Luftverschmutzung  
im trauten Heim 

Gesunde Ernährung ist heute schon (fast) eine 
Selbstverständlichkeit - wie aber sieht es mit 
gesunder Luft aus? Viele Menschen wissen 
gar nicht, dass zu Hause, im Büro oder in der 
Schule Gefahren lauern, die ihre Gesundheit 
schädigen können. Die Palette reicht von Pil-
zen und Bakterien über Staub und Strahlung 
bis hin zu gefährlichen chemischen Verbin-
dungen. Insbesondere von Baumaterialien 
und Möbeln können Schadstoffe austreten und 
die Raumluft belasten. Dazu zählen sehr feine 
Stäube und Fasern (z.B. Asbest), gasförmige Chemikalien wie Weichmacher 
und Lösungsmittel sowie Schwermetalle, die am Hausstaub anhaften. Von 
vielen der tausenden chemischen Verbindungen, die beim Bauen, Renovie-
ren oder Einrichten genutzt werden, ist nicht bekannt, wie sie auf unseren 
Organismus wirken. Die potenzielle Gefahr lässt sich nur ausschließen, wenn 
der Einsatz von belasteten Materialien weitgehend vermieden wird. „Öko-
logisches Bauen“ heißt die Devise. Jedoch ist es nicht ganz einfach, auch 
wirklich unbelastete Materialien zu bekommen, denn auch Siegel die „form-
aldehydfrei“, „lösungsmittelfrei“ oder der „Blaue Engel“ garantieren nicht, 
dass die Materialien wirklich naturbelassen und ohne Chemikalien sind. 
Jedoch haben manche Hersteller bereits eine Volldeklaration ihrer Produkte 
eingeführt, so dass der Käufer klar erkennen kann, welche Stoffe enthalten 
sind. Nicht nur beim Bauen, auch beim Renovieren und Einrichten sollte auf 
Kleber, Farben, Lacke, Lasuren, Abbeizer und Wachse verzichtet werden, die 
Lösungsmittel enthalten. Vollholzmöbel sollten gegenüber beschichteten Ma-
terialien den Vorzug erhalten. Diese können nämlich Formaldehyd enthalten, 
das sich meistens in den Klebern von Spanplatten befindet. 
Das gilt auch für Wand- und Deckenverkleidungen. Vorsicht ist ebenso ge-
boten bei Weichmachern, die in Fußbodenbelägen und Gegenständen aus 
Kunststoff enthalten sein können. Wer befürchtet, dass seine Wohnung durch 
Schadstoffe belastet ist, kann eine Raumluftanalyse durchführen lassen. Eini-
ge Apotheken bieten solche Analysen bereits an. Verbraucher sollten bei den 
Krankenkassen nachfragen, ob diese die Kosten für Beratung und Analyse 
anteilig übernehmen.

Ihre Apothekerinnen 
Annette Cremer und  

Anne Cremer-Langfermann
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